
Abstimmungen und Wahlen

Aktuelles
Resultate Abstimmungssonntag vom 14. Juni 2026
14. Juni 2026

Resultate Abstimmungssonntag vom 8. März 2026
8. März 2026

Daten
Es finden an folgenden Daten Wahlen und/oder Abstimmungen sowie Gemeindeversammlungen statt:

Eidg. Volksabstimmung: 8. März 2026

Eidg. Volksabstimmung: 14. Juni 2026

Eidg. Volksabstimmung: 27. September 2026

Budgetversammlung: 29. November 2026

Bund – jährliche Abstimmungstermine bis 2040

Urnenstandorte und Öffnungszeiten
An folgenden Urnenstandorten können Sie Ihre Stimme abgeben:

Ort
  Sonntag

Gemeindehaus, Altholzstr. 7   10.00 – 11.00  

https://www.matzingen.ch/politik-verwaltung/abstimmungen-und-wahlen.html/527/news/3002
https://www.matzingen.ch/politik-verwaltung/abstimmungen-und-wahlen.html/527/news/2932
https://www.admin.ch/ch/d/pore/va/vab_1_3_3_1.html


Möchten Sie brieflich abstimmen?
Die briefliche Stimmabgabe ist ab Erhalt des Stimmmaterials möglich.

Legen Sie nur die ausgefüllten Stimmzettel in das Stimmcouvert und kleben dieses zu (der
Stimmrechtsausweis darf nicht zusammen mit den Stimmzetteln im kleinen Stimmcouvert sein).
Offen eingelegte Stimmzettel, die nicht im kleinen Stimmcouvert sind, fallen ausser Betracht und
werden somit nicht gezählt.

Unterschreiben Sie den Stimmrechtsausweis im vorgesehenen Feld. Ohne Unterschrift ist die
Stimmabgabe ungültig.

Legen Sie den Stimmrechtsausweis zusammen mit dem Stimmcouvert in das Rücksendecouvert, so
dass im Fenster die Anschrift des Stimmregisterbüros erscheint.

Briefliche Stimmabgaben können an jedem Ort der Schweiz der Post übergeben werden, in den
Briefkasten der Gemeindeverwaltung geworfen oder an der Urne abgegeben werden.

Der Briefkasten der Gemeindeverwaltung wird am Abstimmungssonntag um 11:00 Uhr letztmals
geleert.

Vorzeitige Stimmabgabe:
In der Woche vor dem Urnengang (Mittwoch bis Freitag) können Sie bei den Einwohnerdiensten im
Gemeindehaus während der normalen Öffnungszeiten vorzeitig Ihre Stimme abgeben. Der
Stimmrechtsausweis und das verschlossene Kuvert mit den Stimm- und Wahlzetteln sind persönlich
abzugeben; vorbehalten bleibt die Stellvertretung unter Ehegatten.


